
Fördermöglichkeiten im 
Bereich Bewässerung
Zu den größten klimabedingten Herausforderungen für Betrie-
be in Land- und Gartenbau zählt der Wasserhaushalt verbun-
den mit zurückgehenden Wasserressourcen. Bei den erforderli-
chen höheren Investitionen unterstützen Förderprogramme  
des Bundes und der Bundesländer. Die unterschiedliche Ziel-
richtung und Ausgestaltung zeigt das Beispiel Bayern.

Die Sicherstellung von Ertrag und Qualität 
der gärtnerischen Erzeugnisse ist entschei
dend davon abhängig, ob ausreichend 
Wasser zur Verfügung steht. Ebenso spielt 
die Bewässerung für die Nährstoffausnut
zung, für die kontinuierliche Marktbeliefe
rung und gegebenenfalls für Frostschutz
maßnahmen eine wichtige Rolle. Somit ist 
es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel 
im Gemüsebau die Bewässerung mittels 
Beregnungsmaschinen, Reihenregner und 
auch Tropfbewässerung seit mehreren Jah
ren zunimmt.

Gleichzeitig hat der Klimawandel weitrei
chende Konsequenzen für die Bewässe
rung von gärtnerischen Sonderkulturen. 
Einerseits steigt zwar die Bewässerungsbe
dürftigkeit der wertvollen Kulturen, ande
rerseits sind die für Bewässerungszwecke 
zur Verfügung stehenden Grundwasser
mengen in manchen Gegenden Deutsch
lands rückläufig. Zunehmende Trockenheit 
und Trockenperioden während der Vegeta
tionszeit beeinflussen die Qualität und den 
Ertrag der angebauten Kulturen. Um dieser 
Situation zu begegnen, stehen den Erzeu
gern verschiedene Maßnahmen zur Verfü
gung:

 � Kulturmanagement mit der Wahl ent
sprechend geeigneter Arten oder Sor
ten,

 � Bodenmanagement mittels verduns
tungsverringernder Saattechniken,

 � Bodenbearbeitung und Zwischen
fruchtanbau, um die Bodenwasserspei
cherfähigkeit zu erhalten und zu ver
bessern,

 � Bewässerungsmanagement zur best
möglichen Nutzung der verfügbaren 
Wasserkapazitäten und

 � Maßnahmen zur Wasserbevorratung für 
die Bewässerung (Bevorratung von al
ternativen Wasserquellen wie Dachflä
chenwasser beziehungsweise aus der 
regenreicheren Winterperiode oder 
Zwischenspeicher bei unzureichenden 
Brunnenschüttungen).

Investitionsbedarf
Um die Widerstandsfähigkeit der Betriebe 
gegenüber dem Klimawandel zu stärken 
und die Zukunftsfähigkeit zu sichern, sind 
höhere Investitionen erforderlich. Einige 
dieser Maßnahmen können im Rahmen von 
Förderprogrammen des Bundes oder der 

Länder unterstützt werden, sodass diese 
Zukunftsinvestitionen der Betriebe besser 
gestemmt werden können. Bevor die Ent
scheidung für die eine oder andere Investi
tion – sei es im Bereich Bewässerungs
management, Technik oder bauliche Maß
nahmen – getroffen wird, ist es empfeh
lenswert, sich über die aktuellen Förder 
möglichkeiten und ihre Rahmenbedingun
gen zu informieren. Es gibt Förderprogram
me des Bundes, die allen Betrieben in 
Deutschland zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus kann jedes Bundesland zusätzlich ei
gene Förderprogramme auflegen, die sich 
in ihren Zielen und in der Ausgestaltung un
terscheiden. Jedes Förderprogramm hat 
spezifische Fördervoraussetzungen, die er
füllt sein müssen, um daran teilhaben zu 
können. Hier hilft es, sich die entsprechen
de Richtlinie und das Merkblatt im Detail 
durchzulesen und auf den konkreten Bera
tungsfall hin abzuprüfen.

Darlehensprogramm
Um die Investitionsbereitschaft von land
wirtschaftlichen Betrieben in Maßnahmen 
zum nachhaltigeren Wirtschaften weiter zu 
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fördern, hat die Rentenbank im vergange
nen Jahr das Darlehensprogramm „Zu
kunftsfelder im Fokus“ mit zusätzlich 
 vergünstigten Konditionen um das Zu
kunftsfeld „Effiziente Bewässerung und 
Speicherbecken“ erweitert. Damit können 
Investitionen von kleinen und mittleren 
Unternehmen der landwirtschaftlichen 
 Primärproduktion in Düsenwagen bezie
hungsweise Auslegerstative sowie die dazu
gehörigen Beregnungsmaschinen, Linear 
und Kreisbewässerungsanlagen (PivotBe
wässerungsanlagen), Tropfbewässerungs
systeme, Messtechnik (zum Beispiel für 
Wetter, Boden, Pflanzen) und Software zur 
Erhöhung der Intelligenz und zur Digitali
sierung von Bewässerungssystemen zu 
„PremiumKonditionen“ finanziert werden. 
Sogenannte Bewässerungskanonen bezie
hungsweise Klein, Mittel oder Weitwur
fregner werden explizit nicht gefördert.

Außerdem wird der Bau von Wasserspei
chern und becken für Bewässerungszwe
cke mit zinsvergünstigten Darlehen unter
stützt, wobei hier nicht nur die einzelnen 
Unternehmen, sondern auch Zusammen
schlüsse von Landwirten den Förderantrag 
stellen können. Beim ZukunftsfelderFör
derprogramm können bis zu 100 Prozent 
der förderfähigen Investitionen bis maximal 
zehn Millionen Euro je Jahr und Kreditneh
mer finanziert werden. Die Darlehen der 
Rentenbank aus diesem Programm dürfen 
mit anderen öffentlichen Fördermitteln bis 
zu gewissen Beihilfeobergrenzen kombi
niert werden. Nicht gefördert werden „Un
ternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne 
des EURechts. Das Programm ist nach jet
zigem Stand befristet bis zum 30. Juni 2027. 
Die zweckgebundenen Darlehen werden 
über die Hausbank vergeben. Es sind zahl
reiche Laufzeitvarianten sowie Tilgungsfrei
jahre möglich. Die Konditionengestaltung 
erfolgt auf Basis des Risikogerechten Zins
systems (RGZS). Bis zum 30. Juni 2024 wer
den zusätzliche Zinsvergünstigungen ange

boten. Mit diesen zusätzlichen Zinsver
günstigungen fällt der Zinssatz 0,45 Pro
zentpunkte günstiger aus als die 
Standardkondition „LRBasis“. 

Förderung in Bayern
Die Fördermaßnahmen des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft, Forsten und Tourismus dienen 
der langfristigen Sicherung der Wettbe
werbsfähigkeit von landwirtschaftlichen 
Betrieben in Bayern und sind auf eine nach
haltige Bewässerung ausgerichtet. Im Be
reich „Bewässerung“ können bayerische Be
triebe – im Rahmen verfügbarer Haushalts
mittel – mit folgenden Programmen unter
stützt werden:

 � BaySL Digital: Aufgrund der in der Re
gel begrenzten Wasserverfügbarkeit ist 
ein sparsamer und nachhaltiger Um
gang mit Wasser essenziell; es gilt diese 
Ressource zu schützen und so effizient 
wie möglich zu nutzen. Das Bayerische 
Sonderprogramm Landwirtschaft Digi
tal (BaySL Digital) fördert Investitionen 
zur Effizienzsteigerung der Freilandbe
wässerung im digitalen Bereich und ist 
zu 100 Prozent aus bayerischen Mitteln 
finanziert. 
Zuwendungsfähige Investitionen sind 
bei diesem Förderprogramm – unter 
bestimmten Voraussetzungen – Vorha
ben in den Bereichen Bodenfeuchte 
und Niederschlagssensorik, digitales 
Brunnenmonitoring, Wasserbilanzie
rung mit Bewässerungsempfehlung 
(Software) und Bewässerungssteuerung 
für vorhandene Bewässerungsanlagen. 
Wetterstationen sind zuwendungsfähig, 
wenn sie zusammen mit Bodenfeuchte 
und/oder Niederschlagssensorik bezie
hungsweise mit einem Wasserbilanzie
rungsmodell gefördert werden. Dabei 
muss die interne Verarbeitung der Da
ten der Wetterstation gewährleistet 
sein. Nutzungs beziehungsweise Li
zenzgebühren oder Datenroaming für 
digitale Anwendungen können grund
sätzlich für maximal drei Jahre gefördert 
werden, wenn sie während des Bewilli
gungszeitraums anfallen und bezahlt 
werden. Zusatzmodule, die nicht der 
digitalen Bewässerungsoptimierung 
dienen (zum Beispiel Frostüberwa
chung), sind nicht förderfähig. Wer die 
Förderung beantragen möchte, muss 
unter anderem die wasserrechtliche 
Erlaubnis vorlegen und eine Fachstel
lungnahme der Technikberatung mit 
einreichen.  
Die Förderung beträgt 40 Prozent der 
zuwendungsfähigen Ausgaben für ma
ximal 30.000 Euro. Es können mehrere 
Förderanträge bewilligt werden, bis die 
zuwendungsfähigen Ausgaben den Ma

ximalbetrag von 30.000 Euro erreichen. 
Den Förderantrag können landwirt
schaftliche Unternehmen (einschließ
lich dem Wein und Gartenbau) mit ei
ner Mindestgröße gemäß dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte 
online im Serviceportal IBalis stellen. 
Antragsteller können Fördergegenstände 
zusammen mit Mitinvestoren auch an
teilig beantragen (Bruchteilantragstel
lung). Nicht antragsberechtigt sind „Un
ternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne 
des EURechts und Unternehmen, bei 
denen die Kapitalbeteiligung der öffent
lichen Hand mehr als 25 Prozent des 
Eigenkapitals des Unternehmens be
trägt. Nicht förderfähig sind u. a. Ersatz
beschaffungen und Vorhaben, die vor 
Bewilligung des Förderantrags begonnen 
wurden. Die Förderung nach der jetzigen 
Richtlinie ist im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel bis Ende 2027 möglich. 
Die Zweckbindungsfrist beträgt fünf Jah
re ab Auszahlung.

 � BaySL: Das Bayerische Sonderpro
gramm Landwirtschaft (BaySL) ist aktu
ell ausgesetzt, jedoch wird die Antrag
stellung voraussichtlich im vierten 
Quartal 2024 wieder möglich sein. Das 
Förderprogramm wird zu 100 Prozent 
aus bayerischen Mitteln finanziert und 
unterstützte bisher bayerische landwirt
schaftliche Unternehmen, die alle För
dervoraussetzungen erfüllen, unter an
derem bei der Schaffung von Einrich
tungen zur Wasserbevorratung (Was
serbevorratungsbehälter und 
Erdfolienspeicher einschließlich Pum
pen) für die Bewässerung von gärtneri
schen Kulturen einschließlich Kartof
feln. Der Fördersatz betrug bisher 25 
Prozent der zuwendungsfähigen Ausga
ben bei einer Mindestinvestition von 
5.000 Euro. Für Investitionen in eine 
Wasserbevorratung lag bisher die För
derobergrenze bei 100.000 Euro je För
derantrag. Voraussetzung für diese För
derung war bisher u. a. das Einreichen 
der erforderlichen baurechtlichen und 
wasserrechtlichen Genehmigungen und 
bisher durfte die Summe der positiven 
Einkünfte des Antragstellers im Durch
schnitt der letzten drei von der Finanz
verwaltung erlassenen Steuerbescheide 
90.000 Euro je Jahr bei Ledigen und 
120.000 Euro je Jahr bei Verheirateten 
nicht überschritten sein. 
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Die Landwirtschaftliche Rentenbank hat ihr 
Förderprogramm „Zukunftsfelder im Fo-
kus“ um den Baustein „Effiziente Bewässe-
rung und Speicherbecken“ erweitert. Betrie-
be profitieren von den zusätzlich vergüns-
tigten „LR-Premium“-Konditionen.

Links 
Informationen zu BaySL Digital und BaySL: https://
www.stmelf.bayern.de/foerderung/bayerischesson
derprogrammlandwirtschaftdigitalbaysl/index.html 
und www.stmelf.bayern.de/foerderung/bayerisches
sonderprogrammlandwirtschaftbaysl/index.html 
(Abruf: 23.05.2024) 
Aktuelle Konditionen zum Darlehensprogramm 
 „Zukunftsfelder im Fokus“: www.rentenbank.de  
(Abruf: 23.05.2024)
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